
RGBl-2107072-Nr07-Verordnung
Einberufung 83te Tagung Volks-Reichstag

Verordnung, betreffend die Einberufung des
Volks-Reichstages zur 83ten Tagung

einberufen am 07.07.2021, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft getreten am 11.07.2021 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrath und des Volks-Reichstages gemäß Hausordnungen, was folgt:

Nr. 07

Gemäß Artikel 12 der Reichsverfassung wird der Volks-Reichstag am 24. Juli des Jahres 2021
berufen, zusammenzutreten. Zu diesem Zwecke wird der Bundesrath beauftragt alle nötigen
Vorbereitungen zu treffen.

Berlin, den 07. Juli 2021
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RGBl-2105051-Nr02-Verordnung
Einberufung 82te Tagung Volks-Reichstag

Verordnung, betreffend die Einberufung des
Volks-Reichstages zur 82ten Tagung

einberufen am 05.05.2021, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft getreten am 12.05.2021 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrath gemäß Hausordnung, was folgt:

Nr. 02

Gemäß Artikel 12 der Reichsverfassung wird der Volks-Reichstag am 22. Mai des Jahres 2021
berufen, zusammenzutreten. Zu diesem Zwecke wird der Bundesrath beauftragt alle nötigen
Vorbereitungen zu treffen.
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Berlin, den 05. Mai 2021
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RGBl-2101211-Nr01-Gesetz-betreffend-
Einrichtung-der-Reichskasse

Gesetz, betreffend die Reichskasse des Deutschen Reiches

gegeben am 21.01.2021, im Namen des Deutschen Reiches.

In Kraft gesetzt am 30.01.2021 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 01

Der Bundesrath hat  auf  Grund §.  3.  des Gesetzes über die  Ermächtigung des Bundesraths zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 04. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgendes Gesetz
beschlossen. 

  § 1.

Die, durch Bekanntmachung, vom 1. Juni 1871 (RGBl. Band 1871, Seite 126) benannte Reichs-
Hauptkasse, welche die „Central-Kassengeschäfte“ für das Deutsche Reich wahrzunehmen hat, ist
ab  sofort  wieder  einzurichten  und  wird  gemäß  Deutscher  Reichsverfassung  als  Reichskasse
eingerichtet.

Es  ist  ein  Direktor  der  Reichskasse  und ein  Schatzmeister  der  Reichskasse  zu  ernennen.  Der
Bundesrath bildet einen Ausschuß zur Kassenprüfung, besetzt mit dem Staatssekretär des Innern
und zwei Bevollmächtigten.

Die  Reichskasse  untersteht  dem  Reichs-  und  Bundespräsidium.  Dieser  bestimmt  auch  im
Einvernehmen mit den beteiligten Staatssekretären die Aufgaben, die aus deren Amtsbereich auf die
Reichskasse  und  seinen  Unterbehörden  übergehen,  und  zwar  auch  dann,  wenn hierdurch  der
Amtsbereich der betroffenen Reichsämter in den Grundzügen berührt wird.

§ 2.

Mit  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes,  wird  im  Reichsgesetzblatt  „RGBl-1008146-Nr.32-Erlass-
Reichsschatzamt“,  vom 14.08.2010,  das  Wort  „Reichskasse“,  im Absatz  2  des  Erlasses  Nr.  32
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gelöscht.

§ 3.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

Gegeben zu Berlin, den 21. Januar 2021
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RGBl-2010071-Nr10-Verordnung-ueber-die-
Fuehrung-der-Nationalflagge

Verordnung, betreffend die Führung und Benutzung der Nationalflagge des Deutschen
Reiches

gegeben am 07.10.2020, im Namen des Deutschen Reiches.
geändert am 25.07.2021 durch RGBl-2107091-Nr08

In Kraft gesetzt am 13.10.2020 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 10

Der Bundesrath hat  auf  Grund §.  3.  des Gesetzes über die  Ermächtigung des Bundesraths zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 04. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgendes Gesetz
beschlossen. 

Präambel

In Anbetracht der wachsenden Zahl der unbefugten Benutzung unserer deutschen Nationalflagge
wurde diese Verordnung beschlossen, um zu verhindern, daß dieses hoheitliche Symbol durch eine
mißbräuchliche Verwendung entwertet wird. Darüber hinaus soll das Ansehen, die Akzeptanz und
das Vertrauen zu Deutschland im Deutschen Reich wieder hergestellt und geschützt werden.

§ 1.

Im gesamten Reichsgebiet gilt die Nationalflagge in den Farben Schwarz-Weiß-Rot, gemäß  der
Verordnung „RGBl-2107091-Nr08“ und der Deutschen Reichsverfassung Artikel 55 „RGBl. Band
1871, Nr. 16, Seite 63“. Sie darf zum kenntlich machen der nationalen Zugehörigkeit durch Reichs-
und Staatsangehörige bei öffentlichen Kundgebungen und Veranstaltungen getragen werden. Die
unbefugte Benutzung kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

§ 2.
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Das Tragen der deutschen Kriegsflagge ist gemäß der Verordnung „RGBl. Band 1907, Nr. 48, Seite
753“ nur den darin benannten Reichsorganen gestattet. Demzufolge ist es untersagt, die deutsche
Kriegsflagge in der Öffentlichkeit, außer in Museen/Ausstellungen, zu zeigen, zu tragen oder zu
führen. Die unbefugte Benutzung kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

§ 3.

Die Flaggen der Bundesstaaten sind in den Farben und Formen bis 1918 zulässig und unterliegen
nicht dieser Verordnung.

§ 4.

Diese Verordnung tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.

Gegeben zu Berlin, den 07. Oktober 2020
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RGBl-2002021-Nr06-Verordnung
Einberufung 81te Tagung Volks-Reichstag

Verordnung, betreffend die Einberufung des
Volks-Reichstages zur 81ten Tagung

einberufen am 02.02.2020, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft getreten am 03.02.2020 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrath gemäß Hausordnung, was folgt:

Nr. 06

Gemäß Artikel 12 der Reichsverfassung wird der Volks-Reichstag am 15. Februar des Jahres 2020
berufen, zusammenzutreten. Zu diesem Zwecke wird der Bundesrath beauftragt alle nötigen
Vorbereitungen zu treffen.

Berlin, den 02. Februar 2020
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unter folgender Adresse veröffentlicht: https://deutscher-reichsanzeiger.de/amtsblatt/

RGBl-1903071-Nr02 Verordnung, betreffend
die Abänderung der Bezeichnungen
Gerichtsschreiberei, Gerichtsschreiber,
Gerichtsdiener

Verordnung, betreffend die betreffend die Abänderung der Bezeichnungen
Gerichtsschreiberei, Gerichtsschreiber, Gerichtsdiener

verordnet am 07.03.2019, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 23.03.2019 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes, was folgt:

Nr. 02

In allen Gesetzen und Verordnungen des Deutschen Reiches sind die nachfolgenden
Bezeichnungsänderungen durchzuführen.

Artikel 1.

An die Stelle der Gerichtsschreiberei tritt die Bezeichnung Geschäftsstelle.

Artikel 2.

An die Stelle des Gerichtsschreiber tritt die Bezeichnung Urkundsbeamte.

Artikel 3.

An die Stelle des Gerichtsdiener tritt die Bezeichnung Gerichtswachtmeister. 

Artikel 4.

Der elfte Titel des Gerichtsverfassungsgesetz (Band 1877 Nr. 4, Seite 41 – 76) erhält die Überschrift
„Geschäftsstelle“

Artikel 5.

Dieses Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1801131-Nr03-Ausbildungsverordnung
für Beamte und Bedienstete

Verordnung, betreffend die Ausbildung von Beamten und Bediensteten
gegeben am 13.01.2018, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 10.02.2018 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

 

Nr. 03

§ 1.

Für  die  Ausbildung  von  Beamten  und  Bediensteten,  während  der  Übergangsperiode,  zur
Wiederherstellung der vollständigen Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches, gilt das Gesetz vom
11. März 1879, betreffend die Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst, in Anwendung zu
bringen.

Gleichrangig  gelten  unter  dem  Aspekt  des  aktuellen  Ausbildungsmangels  nach  geltenden
Reichsrechten, auch die erlassenen Ausbildungsvorschriften für Amtsträger und Bedienstete, wie
diese durch den Bundesrath und Volks-Reichstag ab dem 10. Januar 2010 bestimmt wurden.

§ 2.

In Anwendung des Gesetzes, wie unter § 1. Absatz 1 beschrieben, gilt folgende Sonderregelung,
solange der Ausbildungsmangel offenkundig ist: Der Anwärter für ein Amt oder einem höheren
Dienstbereich  muß  nachweisen,  daß  er  3  Jahre  für  den  Volks-Reichstag,  als  Mediator,
Standesbeamte oder gemeindlicher Mitarbeiter, nach Vorschrift gedient hat. Hinzu kommt, daß er
mindestens 12 juristische Verfahren, gemäß den geltenden Reichsgesetzen geführt haben muß.

§ 3.

In  Anwendung  dieser  Verordnung,  wie  unter  §  1.  Absatz  2  beschrieben,  gelten  die
Blockstudiengänge,  wie  diese  in  der  Universität  für  sozialpädagogische  Identitätskompetenz
angeboten werden.

§ 4.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1305011-Nr17-Verordnung-Schutz-von-
Volk-und-Staat

Verordnung, betreffend Schutz von Volk und Staat des Deutschen Reiches, in seinen
Grenzen vom 31. Juli 1914

verordnet am 01.05.2013, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 01.09.2013

In Kraft gesetzt am 08.05.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 17

In  Anbetracht  der  derzeitigen  prekären  Situation,  hervorgerufen  durch  korrupte  religiös
hochfinanzgesteuerte Politiker und staatenlosen monopoloperierenden Konzernen, erfährt heute das
Europa  das  Ergebnis  seines  verantwortungslosen  Schweigens  und  Mitwirkens,  als  im  Schloß
Versailles zum 26. Juni 1919 die Vernichtung Deutschland und des Deutschen Reiches rücksichtslos
aufgezwungen wurde. So hat der Präsidialsenat in seiner ersten Sitzung am 27.04.2013 zum Schutz
von  Volk  und  Staat  bei  eventuell  anstehender  Versorgungsmängel,  Notstände  oder  Unruhen,
folgenden Verordnung festgelegt.

§ 1.

Tag des Beginns und Abschluß dieser Verordnung zum Schutz von Volk und Staat wird durch den
Präsidialsenat  in  Abstimmung mit  dem Volks-Bundesrath  festgelegt  und  veröffentlicht,  um die
gesamte Bevölkerung in Deutschland vor Versorgungs- und Entsorgungsnöten zu bewahren.

Mit Bekanntmachung dieser Versorgungsperiode  werden alle derzeit in Deutschland handelnden
und  verantwortlichen  Institute,  Firmen,  sogenannte  Behörden,  sogenannte  Ämter,
Hilfsgruppierungen  und  Hilfsvereine,  Entsorgungs-  und  Versorgungsunternehmen,   Technische
Hilfswerke, Feuerwehren, Polizei, Überwachungsfirmen und auch die sogenannte Bundeswehr unter
Ankündigung  strafrechtlicher  Maßnahmen  verpflichtet  in  enger  Zusammenarbeit  mit  der
Übergangs-Reichsleitung,  keinerlei  Mängel  an  der  Bevölkerung  aufkommen  zulassen.  Es  gilt
vorrangig  das  Wohl  der  Bevölkerung  Deutschlands  und  hat  auch  zu  erfolgen  wenn  keinerlei
Gegenwertzahlung erfolgen. Bei Verstoß gegen diese Verordnung gilt Hoch- und Landesverrat.

Den  Unternehmen  und  deren  gesamtes  Personal  die  derzeit  wie  Behörden,  Gemeinde-  und
Stadtverwaltungen  handeln  obliegt  die  Pflicht  und  Aufsicht  zur  kostenfreien  Verteilung  von
Hilfsmittel,  wie  z.B.  Lebensmittelmarken.  Die  hierzu  erforderlichen  Maßnahmen  zur
Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung sind durch die jeweils handelnden Personen
ohne Ansehen von Rang oder Person durchzuführen. Andere Regelungen und Vorschriften bleiben
davon unberührt. Es gilt vollumfängliche Privathaftung, für das Umsetzen dieser Verordnung.

§ 2.

Trinkwasserversorgung. Ab einem von der Übergangs-Reichsleitung festgelegten Termin gilt, daß
die Trinkwasserversorgung im vollen Umfang für die gesetzlich festgelegte Periode auf Eigenkosten
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garantiert sein muß. Auch dann wenn der derzeitige Betreiber die Trinkwasserversorgungen unter
dem Aspekt von Vortäuschung und Anwendung nichtstaatlicher Gesetze erworben hat, auch dann
wenn sich deren Firmensitz im Ausland befindet. Notfalls muß die Firmenleitung an eine Person in
Deutschland übertragen werden.

§ 3.

Lebensmittelversorgung.  Ab einem von der Übergangs-Reichsleitung festgelegten Termin gilt,
daß  die  Lebensmittelversorgung  im  vollen  Umfang  für  die  gesetzlich  festgelegte  Periode  auf
Eigenkosten  garantiert  sein  muß.  Auch  dann  wenn  der  derzeitige  Betreiber  die
Lebensmittelversorgungen unter dem Aspekt von Vortäuschung und Anwendung nichtstaatlicher
Gesetze erworben hat. Darunter fallen besonders die gesamten Lebensmittelketten, auch dann wenn
sich deren Firmensitz  im Ausland befindet.  Notfalls  muß die  Firmenleitung an eine Person in
Deutschland übertragen werden.

§ 4.

Strom-  und Energieversorgung. Ab einem von der Übergangs-Reichsleitung festgelegten Termin
gilt, daß die Strom- und Energieversorgung im vollen Umfang für die gesetzlich festgelegte Periode
auf Eigenkosten garantiert sein muß. Auch dann wenn der derzeitige Betreiber die Strom- und
Energieversorgungen unter dem Aspekt von Vortäuschung und Anwendung nichtstaatlicher Gesetze
erworben  hat,  auch  dann  wenn  sich  deren  Firmensitz  im  Ausland  befindet.  Notfalls  muß die
Firmenleitung an eine Person in Deutschland übertragen werden.

§ 5.

Telekommunikationsversorgung.  Ab  einem  von  der  Übergangs-Reichsleitung  festgelegten
Termin gilt, daß die Telekommunikationsversorgung im vollen Umfang für die gesetzlich festgelegte
Periode  auf  Eigenkosten  garantiert  sein  muß.  Auch  dann  wenn  der  derzeitige  Betreiber  die
Telekommunikationsversorgungen  unter  dem  Aspekt  von  Vortäuschung  und  Anwendung
nichtstaatlicher Gesetze erworben hat. Dies gilt auch für das Internet bzw. Weltnetz, auch dann
wenn sich deren Firmensitz im Ausland befindet. Notfalls muß die Firmenleitung an eine Person in
Deutschland übertragen werden.

§ 6.

Das Reichsjustizamt kann ein Vertretungsverbot und Rechtspflegeverbot im Einzelfall erlassen und
gesonderte Rechtsvorschriften auftragen. Die Vertretung des betreffenden Personenkreises geht
entsprechend in Anwendung und ist an einen Deutschen Recht-Konsulenten zu übertragen.

§ 7.

Ärztliche  und  medizinische  Versorgung.  Ab  einem  von  der  Übergangs-Reichsleitung
festgelegten Termin gilt, daß die ärztliche und medizinische Versorgung im vollen Umfang für die
gesetzlich festgelegte Periode auf Eigenkosten garantiert sein muß. Auch dann wenn der derzeitige
Betreiber die ärztlichen und medizinischen Versorgungen unter dem Aspekt von Vortäuschung und
Anwendung nichtstaatlicher  Gesetze  erworben hat,  auch dann wenn sich  deren Firmensitz  im
Ausland befindet. Notfalls muß die Firmenleitung an eine Person in Deutschland übertragen werden.

§ 8.

Diese  Verordnung  ist  auch  im  Einzelfallanzuwenden  und  wird  durch  den  Präsidialsenat  mit
Zustimmung des Reichskanzlers an die betreffenden Unternehmen zur sofortigen Anwendung bis



auf Widerruf verordnet.

Diese Verordnung hat folgende Erkennungsdaten: Die betreffende Person (Vertragspartner) mit
Geburtsdatum,  Amts-  bzw.  Dienstbezeichnung,  Vertragsnummer,  Wohnort  oder  Sitz,  präsidiale
Kennnummer,  Beginn  der  zu  erbringenden  Dienstleistung,  sowie  Siegel  und  Unterschrift,  des
Reichskanzlers und des Staatssekretär des Innern.

§ 9.

Alle zur “Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus” erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht berührt und gelten im
Sinne dieses Gesetz für die hier genannten natürlichen und juristischen Personen.

§ 10.

Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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RGBl-1304283-Nr15-Verordnung-Flagge-
Präsidialsenat, Flaggengesetz und Standarte,
Nationalflagge, Bundesflagge

Verordnung, betreffend Flagge und Standarte für den Präsidialsenat,
Präsidialflagge, Präsidialstandarte, Nationalflagge, Bundesflagge.

verordnet am 28.04.2013, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 08.05.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 15

§ 1.

Die Flagge des Präsidialsenats besteht aus einem schwarzen abgeschnittenen Dreieck, von der
Stange beginnend mit der großen Länge über die ganze Höhe der Fahne ausgehend. Verhältnis der
Höhe zur Länge wie 2 zu 3. Die zwei gleichbreiten Querstreifen sind oben weiß unten rot und 1zu1
im  Verhältnis  zu  Gesamthöhe  der  Flagge.  Den  Eckpunkten  des  abgeschnittenen  Dreiecks
angeordnet, liegt ein weißes rundes Feld mittig eines Quadrates. Der Durchmesser ist im Verhältnis
1zu 2 der Fahnenhöhe. In diesem weißen Feld befindet sich das Zeichen der Trinität in den Farben
der Bundesstaaten. Die Farben grün, blau, dunkelrot, gold und violett werden durch ein weißes
Band im Verhältnis zum weißen Feld wie 1 zu 30 verbunden. Die Anordnung der Farben siehe
Anlage auf Seite 1304284.
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Dies Fahne wird am Amtssitz geflaggt, solange der Amtssitz durch eine der drei Staatssekretäre des
Präsidialsenats besetzt ist.

§ 2.

Die Standarte ist wie in § 1 beschrieben. Das Verhältnis der Breite zur Höhe ist wie 1 zu 1. Die große
Länge  des  abgeschnittenen  Dreiecks  bestimmt  auch  die  Breite  der  Standarte,  womit  sich  ein
Quadrat ergibt. Die Trinität wie in § 1 beschrieben, befindet sich in der Mitte der Standarte.

Die Standarte wird auf allen Fahrten, Flügen und Reisen an Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen
geführt, in denen  sich mindestens eine der drei Staatssekretäre des Präsidialsenats auf Amtsreise
befindet.

§ 3.

Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft.
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RGBl-1301232-Nr5-Verordnung-
Beweissicherungsamt

Verordnung, betreffend Einrichtung eines
Beweissicherungsamtes im Sinne der Justizbetreibung

verordnet am 23.01.2013, im Namen des Deutschen Reiches
Änderungsstand: 27.11.2017

In Kraft gesetzt am 31.01.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 5

§ 1.

Zwecks Überleitung der Rechtspflege im Deutschen Reich und im Sinne der Justizbeitreibung, wird
im  „RaBeStTe“  dem  Reichsamt  zur  Bereinigung  von  politisch-,  juristisch-  und  publizistischen
Staatsterrorismus ein Beweissicherungsamt eingerichtet.

§ 2.

Der Leiter dieser Behörde führt die Bezeichnung:
Staatssekretär im Beweissicherungsamt.

§ 3.

Mit in Kraft treten dieser Verordnung, werden alle Schriftstücke, Akten, Maßnahmen und sonstige
Handlung  von  Behörden,  Körperschaften,  Versicherungsgesellschaften,  Geldinstituten,
Energieversorger, bzw. alle die sich auf die Staatlichkeit und Souveränität einer Bundesrepublik
Deutschland   berufen  und  die  gegen  die  Staatsbürger  des  rechtsfähigen  Deutschen  Reiches
gerichtet  sind  angenommen,  mit  einem  Aktenzeichen  archiviert  und  gemäß  Anweisung  des
Staatssekretär im Reichjustizamt weitergeleitet.

§ 4.

Dem Urheber und dem Betroffenen wird das Aktenzeichen und die nun beginnende Maßnahme
„Strafantrag mit Schadenersatzklage“  mitgeteilt.

§ 5.

Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft.
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